
 

Beschlussvorlage  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

08/SVV/0619 

 
Betreff: öffentlich 
 
Wahl der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlaus schuss 
 

 Erstellungsdatum 12.06.2008 

 Eingang 902: 12.06.08 

Einreicher: SB Recht    
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium   

02.07.2008 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

  

 

Beschlussvorschlag:  
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Wahl der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss 
 

Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis   

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   



 
Entscheidungsergebnis:  

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 

 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 

     

Oberbürgermeister  Geschäftsbereich 1  Geschäftsbereich 2 
     
     

  Geschäftsbereich 3  Geschäftsbereich 4 



 
 
Begründung:  
 
 
Die Vorschlagsliste für die Schöffinnen und Schöffen am Amtsgericht und Landgericht Potsdam ist 
am 07. Mai 2008 beschlossen worden. 
 
Die Vorschlagsliste enthält die doppelte Anzahl der letztlich zu wählenden Schöffen. Die Schöffen 
werden von dem Schöffenwahlausschuss bei dem Amtsgericht Potsdam gewählt. 
 
Der Schöffenwahlausschuss wird durch einen Berufsrichter, einen Verwaltungsbeamten, der durch 
die Landesregierung bestimmt wird, und 7 Vertrauenspersonen besetzt. 
 
Da der Amtsgerichtsbezirk Potsdam das Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam und einen Teil des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark umfasst, werden die Vertrauensleute von den jeweiligen 
Vertretungen nach dem Verhältnis der Bevölkerungszahl aus den Einwohnern des 
Amtsgerichtsbezirkes gewählt. Die Landeshauptstadt Potsdam hat daher 4 Vertrauenspersonen zu 
wählen.  
 
Die Wahl erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, mindestens jedoch der 
Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder. 
 
Vertrauenspersonen können diejenigen Personen sein, die die Voraussetzungen an das Amt eines 
Schöffen erfüllen. Da mit der Übernahme des Amtes einer Vertrauensperson und der Aufgabe der 
Wahl der Schöffen auch eine besondere Verantwortung verbunden ist, sollen Personen gewählt 
werden, die sich für das Amt beworben haben. Die in der beigefügten Vorschlagsliste aufgeführten 
Personen erfüllen die an sie gestellten Erfordernisse.  
 
 
 
 
Vorschlagsliste für die Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss 
 
 


